
 

 

 

 
 

Textgegenüberstellung 

Änderung des NÖ Forstausführungsgesetzes und des NÖ Feuerwehrgesetzes 2015 
 
alter Text neuer Text 

 
NÖ Forstausführungsgesetz 

LGBl. 6851-0 in der Fassung LGBl. Nr. 12/2018 
 
 
 
 

I. Hauptstück 
Waldteilung 

 
§ 1 

 
Das Mindestausmaß für Waldflächen auf Grundstücken, die aus einer Wald-
teilung (§ 15 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 56/2016) entstehen, wird mit 

 einer Mindestfläche von 1 ha und 
 einer durchschnittlichen Mindestbreite von 50 m 

festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Die Behörde hat eine Ausnahme vom Teilungsverbot des § 15 Abs. 1 Forst-
gesetz 1975 zu bewilligen, wenn 
 
a) – e) … 
 
f) das Erreichen des Mindestausmaßes durch Vereinigung aufgrund vermes-
sungs- oder grundbuchsrechtlicher Vorschriften (§§ 7a, 12 und 52 Vermes-
sungsgesetz, BGBl. Nr. 306/1968 in der Fassung BGBl. I Nr. 51/2016, § 5 All-
gemeines Grundbuchsanlegungsgesetz, BGBl. Nr. 2/1930 in der Fassung 

 
NÖ Forstausführungsgesetz 

Entwurf für eine Änderung 
 
 
  
 

I. Hauptstück 
Waldteilung 

 
§ 1 

 
Das Mindestausmaß für Waldflächen auf Grundstücken, die aus einer Wald-
teilung (§ 15 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 144/2023) entstehen, wird mit 

 einer Mindestfläche von 1 ha und 
 einer durchschnittlichen Mindestbreite von 50 m 

festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Die Behörde hat eine Ausnahme vom Teilungsverbot des § 15 Abs. 1 Forst-
gesetz 1975 zu bewilligen, wenn 
 
a) – e) … 
 
f) das Erreichen des Mindestausmaßes durch Vereinigung aufgrund vermes-
sungs- oder grundbuchsrechtlicher Vorschriften (§§ 7a, 12 und 52 Vermes-
sungsgesetz, BGBl. Nr. 306/1968 in der Fassung BGBl. I Nr. 116/2022, § 5 
Allgemeines Grundbuchsanlegungsgesetz, BGBl. Nr. 2/1930 in der Fassung 
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BGBl. I Nr. 112/2003) unmöglich ist, eine zusammenhängende Bewirtschaf-
tung dadurch jedoch nicht verhindert wird oder die Teilung durch solche Vor-
schriften bewirkt wurde; 
 
g) – h) … 
 

 
IV. Hauptstück 

Sonderbestimmungen für die Waldbrandbekämpfung 
 

§ 17 
 
 
(1) Bei Waldbränden kommt bis zum Eintreffen der Feuerwehr am Brandplatz 
dem nach Ausbildung und Dienstalter höchstgestellten örtlich zuständigen 
Forstorgan die Leitung der Brandbekämpfungsmaßnahmen zu. 
 
(2) Ist Abs. 1 nicht anwendbar, dann hat sich der Leiter oder die Leiterin der 
Brandbekämpfungsmaßnahmen in allen forstlichen Belangen der Beratung 
anwesender Forstorgane zu bedienen. 
 
 

§ 17a 
Kostentragung bei Waldbränden 

 
(1) Kosten, die aus der Bekämpfung von Waldbränden erwachsen sind, hat 
nach den Bestimmungen der folgenden Absätze der Bund zu ersetzen. 
 
(2) Kosten der Waldbrandbekämpfung sind insbesondere die Kosten für die 
Beförderung der Feuerwehrmannschaft zum und vom Brandplatz, für die am 
Brandplatz verbrauchten Betriebsstoff- und Löschmittel, Schäden an Fahrzeu-
gen, Geräten, Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen. 
 
(3) Anspruch auf Kostenersatz haben die Gemeinden oder die sonstigen 
Rechtsträger von Feuerwehren, die zur Waldbrandbekämpfung eingesetzt 
waren. 
 

BGBl. I Nr. 112/2003) unmöglich ist, eine zusammenhängende Bewirtschaf-
tung dadurch jedoch nicht verhindert wird oder die Teilung durch solche Vor-
schriften bewirkt wurde; 
 
g) – h) … 
 
 

IV. Hauptstück 
Sonderbestimmungen für die Waldbrandbekämpfung 

 
§ 17 

 
 
Die Verpflichtungen nach § 26 NÖ Feuerwehrgesetz 2015, LGBl. Nr. 85/2015 
in der geltenden Fassung, gelten für jede Person auch während eines Wald-
brandes. 
 
 
 
 
 
 

§ 17a 
 
 
(1) Sofern in diesem Hauptstück nichts anderes bestimmt ist, finden hinsicht-
lich der Zuständigkeit und Organisation der Feuerwehren sowie der Leitung 
und Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen die Bestimmungen des NÖ 
Feuerwehrgesetzes 2015, LGBl. Nr. 85/2015 in der geltenden Fassung, An-
wendung. 
(2) Für die Bekämpfung von Waldbränden ist im übertragenen Wirkungsbe-
reich die Gemeinde zuständig, in der sich der Brandort befindet bzw. in der 
Bekämpfungsmaßnahmen notwendig sind. Erstreckt sich ein Waldbrand über 
mehrere Gemeinden, so haben die betroffenen Gemeinden einvernehmlich 
vorzugehen. Die Gemeinde hat sich bei der Besorgung der Aufgabe der 
Waldbrandbekämpfung einschließlich der notwendigen Maßnahmen gemäß 
Abs. 4 der örtlich zuständigen Feuerwehr(en) zu bedienen.  
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(4) Anträge auf Ersatz der Kosten sind binnen sechs Monaten nach Beendi-
gung des Einsatzes beim Landeshauptmann einzubringen. Dieser hat die An-
träge dem zuständigen Bundesministerium vorzulegen. 
 
(5) Wenn innerhalb von drei Monaten nach der Vorlage eines Antrages an 
das zuständige Bundesministerium eine gütliche Einigung über die Höhe des 
Anspruches nicht zustande kommt, hat auf Antrag des Anspruchsberechtigten 
der Landeshauptmann die Höhe des Anspruchs mit Bescheid festzusetzen. 
 
(6) Sofern der Waldbrand auf ein Verschulden zurückzuführen ist, bleiben die 
Ansprüche des Bundes an den Schuldtragenden oder Schuldtragende auf Er-
satz der Kosten unberührt. 
 
(7) Soweit in den vorstehenden Absätzen Aufgaben der Gemeinden geregelt 
sind, sind diese Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Die Freiwilligen Feuerwehren sind verpflichtet, auch außerhalb ihres Ein-
satzbereiches über Aufforderung der Einsatzleitung Hilfe zu leisten. Dies gilt 
für Betriebsfeuerwehren nur insoweit, als entsprechende Vereinbarungen mit 
der jeweiligen Gemeinde bestehen. 
(4) Die Gemeinde hat im Zusammenhang mit einem Waldbrand das Recht, 
die Sicherheitsvorkehrungen nach § 29 und eine Brandwache oder sonstige 
Sicherungsmaßnahmen nach § 30 Abs. 3 NÖ Feuerwehrgesetz 2015, LGBl. 
Nr. 85/2015 in der geltenden Fassung, anzuordnen. 
(5) Den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes stehen auch im Zusam-
menhang mit einem Waldbrand die Befugnisse des § 28 Abs. 1 und Abs. 3 bis 
5 NÖ Feuerwehrgesetz 2015, LGBl. Nr. 85/2015 in der geltenden Fassung, 
zu. Sie haben der Gemeinde bei der Durchsetzung von Maßnahmen gemäß § 
17c und Sicherheitsvorkehrungen nach Abs. 4 im Rahmen ihres gesetzmäßi-
gen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
 
 

§ 17b 
 
(1) Bezüglich der Einsatzleitung findet § 36 NÖ Feuerwehrgesetz 2015, LGBl. 
Nr. 85/2015 in der geltenden Fassung, Anwendung. 
(2) Die Einsatzleitung hat anwesende behördliche Forstaufsichtsorgane oder 
Forstorgane des Waldeigentümers beratend beizuziehen; ersteren kommt da-
bei ein Vorrang zu. 
(3) Erfordert das Ausmaß eines Waldbrandes den Einsatz von besonderen 
Einheiten gemäß § 5 Abs. 1 NÖ Feuerwehrgesetz 2015, LGBl. Nr. 85/2015 in 
der geltenden Fassung, so sind diese über Anforderung der Einsatzleitung 
beim NÖ Landesfeuerwehrverband zur Hilfeleistung verpflichtet. Erfordert das 
Ausmaß eines Waldbrandes den Einsatz der Organisationen der besonderen 
Rettungsdienste (§ 6 NÖ Rettungsdienstgesetz 2017, LGBl. Nr. 101/2016 in 
der geltenden Fassung), so sind diese von der Einsatzleitung im Wege des 
NÖ Landesfeuerwehrverbandes anzufordern und sind die Organisationen der 
besonderen Rettungsdienste (§ 6 NÖ Rettungsdienstgesetz 2017, LGBl. Nr. 
101/2016 in der geltenden Fassung) nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten zur 
Hilfeleistung verpflichtet. 
(4) Die Einsatzleitung hat unverzüglich die Gemeinde nach § 17a über ihr Ein-
schreiten zu verständigen. 
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§ 17c 

 
Die Pflichten zur Hilfeleistung und die Duldungsverpflichtung nach § 27 NÖ 
Feuerwehrgesetz 2015, LGBl. Nr. 85/2015 in der geltenden Fassung, gelten 
sinngemäß für jede Person, insbesondere für Eigentümer oder Eigentümerin-
nen sowie Nutzungsberechtigte der vom Waldbrand betroffenen Liegenschaf-
ten. Wird der Verpflichtung nicht nachgekommen, kann die Behörde oder die 
Einsatzleitung die Verpflichtung im notwendigen Ausmaß anordnen. 
 
 

§ 17d 
 

(1) Luftfahrzeuge dürfen nur zum Zweck der Abwehr und Bekämpfung von 
Waldbränden (Einsatzfall) angefordert werden. 
(2) Die Einsatzleitung hat im erforderlichen Ausmaß im Rahmen ihrer satzungs-
gemäßen Aufgaben zur Waldbrandbekämpfung im Wege des NÖ Landesfeuer-
wehrverbandes einen Bedarf der Unterstützung durch Luftfahrzeuge beim Lan-
deshauptmann zu melden. Die Anforderung von Luftfahrzeugen hat durch den 
Landeshauptmann über die Landeswarnzentrale zu erfolgen. Dem Landes-
hauptmann obliegt die Entscheidung darüber, ob Luftfahrzeuge  

 des Bundes, im Fall von Luftfahrzeugen des Bundesheeres im Weg eines 
Assistenzeinsatzes nach § 2 Abs. 5 erster Satz und 6 des Wehrgesetzes 
2001, oder  

 privater Luftfahrtunternehmen oder  

 ausländischer Halter von Luftfahrzeugen 
herangezogen werden. Der Landeshauptmann hat dabei insbesondere auf die 
Verfügbarkeit der Luftfahrzeuge und deren Eignung im Hinblick auf den Ein-
satzzweck Bedacht zu nehmen. 
(3) Die Heranziehung von Luftfahrzeugen von privaten Luftfahrtunternehmen 
und ihres Bedienpersonals für den Einsatzfall hat möglichst auf privatrechtli-
cher Grundlage zu erfolgen. Der Vertragsabschluss obliegt dem Land Nieder-
österreich. 
(4) Verträge nach Abs. 3 haben neben den erforderlichen Angaben zu den 
Vertragsparteien jedenfalls Bestimmungen zu enthalten über: 
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V. Hauptstück 

Räumung von Wildbächen 
 

§ 21 
 

(1) Werden bei der Begehung eines Wildbaches gemäß § 101 Abs. 6 Forstge-
setz 1975 Holz oder andere, den allfälligen Hochwasserablauf hemmende 
Gegenstände vorgefunden, so hat die Gemeinde deren Räumung sofort zu 
veranlassen und soweit möglich die Herkunft dieser Gegenstände festzustel-
len. 
 
(2) – (4) …  
 
 

§ 22 
 
(1) Werden bei der Begehung eines Wildbaches gemäß § 101 Abs. 6 Forstge-
setz 1975 Beschädigungen der Ufer, Schutz- oder Regulierungswerke festge-
stellt, so hat die Gemeinde hierüber unverzüglich der Behörde zu berichten. 
 
(2) … 
 
 

VII. Hauptstück 
Strafbestimmungen 

 
§ 24 

(1) Wer 

1. den Leistungsgegenstand und -umfang; 
2. die Abgeltungs- und Entgeltregelungen (Einsatzkosten) für die erbrachten 
Leistungen;  
3. die Dauer des Vertragsverhältnisses; 
4. Sicherstellungsmaßnahmen wie etwa Vertragsstrafen (Pönalen). 
(5) Die privaten Luftfahrtunternehmen sowie die Halter ausländischer Luftfahr-
zeuge haben dem Land alle notwendigen Unterlagen zur Geltendmachung 
der Kosten der Waldbrandbekämpfung unverzüglich nach Beendigung des 
Einsatzes zur Verfügung zu stellen.  
 
 

V. Hauptstück 
Räumung von Wildbächen 

 
§ 21 

 
(1) Werden bei der Erkundung eines Wildbaches gemäß § 101 Abs. 6 Forst-
gesetz 1975 Holz oder andere, den allfälligen Hochwasserablauf hemmende 
Gegenstände vorgefunden, so hat die Gemeinde deren Räumung sofort zu 
veranlassen und soweit möglich die Herkunft dieser Gegenstände festzustel-
len. 
 
(2) – (4) …  
 
 

§ 22 
 
(1) Werden bei der Erkundung eines Wildbaches gemäß § 101 Abs. 6 Forst-
gesetz 1975 Beschädigungen der Ufer, Schutz- oder Regulierungswerke fest-
gestellt, so hat die Gemeinde hierüber unverzüglich der Behörde zu berichten. 
 
(2) … 
 
 

VII. Hauptstück 
Strafbestimmungen 

 
§ 24 
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a) bis b) […] 
c)  
1. entgegen § 14 nicht rechtzeitig den geplanten Beginn der Fällungen in 
Windschutzanlagen anmeldet; 
2. entgegen § 19 bei Fällungen nicht die nötigen Vorkehrungen trifft; 
 
 
 
 
 
 
begeht, wenn die Tat nicht einen Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
 
(2) Diese Übertretungen sind in den Fällen der lit.a) mit einer Geldstrafe bis 
zu € 4.400,–, der lit.b) mit einer Geldstrafe bis zu € 2.200,–, der lit.c) mit einer 
Geldstrafe bis zu € 220,– zu ahnden. 
 
 
 
 
 
(3) …. 
 
 
 

Artikel II 
 
Die Bestimmungen des I. Hauptstückes finden auf die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes bei den Agrarbehörden anhängigen Verfahren 
keine Anwendung. 
 
 
 
 
 
 

(1) Wer 
a) bis b) […] 
c)  
1. entgegen § 14 nicht rechtzeitig den geplanten Beginn der Fällungen in 
Windschutzanlagen anmeldet; 
2. entgegen § 19 bei Fällungen nicht die nötigen Vorkehrungen trifft, 
d) 
1. entgegen § 17 seinen Verpflichtungen nicht nachkommt; 
2. den Anordnungen nach § 17a Abs. 4 nicht Folge leistet; 
3. entgegen § 17c seinen Pflichten zur Hilfeleistung oder seiner Duldungsver-
pflichtung nicht nachkommt; 
4. entgegen § 17d Abs. 5 der Pflicht zur Vorlage nicht nachkommt, 
begeht, wenn die Tat nicht einen Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung. 
 
 
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirksverwal-
tungsbehörde in den Fällen  

 der lit. a) mit einer Geldstrafe bis zu € 4.400,--,  

 der lit. b) mit einer Geldstrafe bis zu € 2.200,--,  

 der lit. c) mit einer Geldstrafe bis zu € 220,-- und  

 der lit. d) mit einer Geldstrafe bis zu € 10.000,-- 
zu ahnden. 
 
(3) …. 
 
 

Artikel II 
 
(1) Die Bestimmungen des I. Hauptstückes finden auf die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes bei den Agrarbehörden anhängigen Verfahren 
keine Anwendung. 
 
(2) Das IV. Hauptstück in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 
XX/XXXX tritt am 1. Juli 2024 in Kraft. 
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NÖ Feuerwehrgesetz 2015 
LGBl. Nr. 85/2015 in der Fassung LGBl. Nr. 107/2020 

 
§ 82 

Kostentragung bei Waldbränden 
 

Die Kostentragung bei Waldbränden wird durch § 17a NÖ Forstausführungs-
gesetz, LGBl. 6851, geregelt. 

 
 

§ 88 
Inkrafttreten 

 
(1) bis (6) …. 
 

 

 
NÖ Feuerwehrgesetz 2015 
Entwurf für eine Änderung 

 

§ 82 
Kostentragung bei Waldbränden 

 
Die Kostentragung bei Waldbränden wird durch das Forstgesetz 1975, BGBl. 
Nr. 440/1975, geregelt. 
 
 

§ 88 
Inkrafttreten 

 
(1) bis (6) …. 
 
(7) § 82 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX tritt am 1. 
Juli 2024 in Kraft. 

 
 
 
 
 

 


